






 

Anlage 1 
 
 
Bilder und Texte für die örtlichen Zeitungen 
 
 
 
 
Angaben und Hinweise (Stand 2015) 
 
Seit vielen Jahren erscheinen in der NGZ und im Stadt-Kurier zur Schützenfestzeit Beiträge 
über unseren Bürger-Schützenverein.  
In den letzten Jahren habe ich durch die jeweilige Korpsführung fast immer rechtzeitig das 
Material für die Schützenfestartikel erhalten. Vielen Dank für die Unterstützung.  
Ich bitte weiterhin die vorgegebenen Termine einzuhalten, damit ich die Artikel verfassen und 
fristgerecht an die Presseredaktionen geben kann. 
 
Fotos: der Korpskönige evtl. mit Königin; der Korpssieger; von Jubilaren (ab 40. 
Jubiläum); von Zügen, die Jubiläum feiern (ab 25. Jubiläum); ggf. von Zügen, die erstmals 
am Schützenfest teilnehmen.  
Die Zeitungen benötigen in der Zwischenzeit nur noch Digitalfotos in guter Qualität! 
Ein Foto für unser  Archiv ist jedoch wünschenswert. 
 
 
Texte: Jeder Jubilar (ab 40 Jahre BSV) sollte für die Ehrung am Schützenfestsonntag mit 
2-3 Zeilen beschrieben werden, Daten alleine (Funktionen in Zug, Korps oder Regiment) 
reichen nicht aus. Für die Jubilare ist es schöner, wenn die Ehrung mit kleinen Anekdoten 
gewürzt ist. Der abgebende Zug ist am besten in der Lage, rechtzeitig für einen 
ansprechenden Text zu sorgen, da das Schützenjubiläum nicht ganz überraschend kommt. Es 
ist nicht Aufgabe des Vortragenden (Präsident bzw. Vizepräsident) oder des Schriftführers für 
einen passenden Text zu sorgen. 
Gleiches gilt für Züge oder Korps, die ein Jubiläum feiern. Hier sind insbesondere auch 
Angaben zum Fackelbau, soziale Aktivitäten und ähnliches erwünscht. Diese Daten werden 
auch für die Zeitungsartikel verwendet. 
Die Könige bzw. Sieger der Korps sollen ebenfalls vorgestellt werden, auch hier sind die 
biographischen Daten wichtig, aber alleine nicht ausreichend. Den Text der Laudatio von der 
Krönung kann ich ggf. nutzen.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Beitragsordnung § 7 Abs. 3 der Satzung  
 
Zu den allgemeinen Pflichten, die sich aus der Mitgliedschaft in einem Verein ergeben, gehört 

auch die Pflicht zur Beitragszahlung. 

Das gilt auch für die Mitgliedschaft im Bürger-Schützenverein. 

Der Beitrag ist als Jahresbeitrag zu leisten; er beträgt 40 € (nach Beschluss der 

Jahreshauptversammlung 2012). Dieser Betrag wird aus traditionellen und organisatorischen 

Gründen jeweils vor dem Schützenfest im Zusammenhang mit der Ausgabe der 

Schützenkarten erhoben. Die Schützenkarte ist demnach ein Beleg bzw. ein Ausweis für die 

Mitgliedschaft in dem betreffenden Jahr. Zusätzlich zur Schützenkarte wird an Mitglieder ab 

17 Jahren eine Damenkarte ausgegeben. 

Die Tatsache, dass ein Schütze aus persönlichen oder sonstigen Gründen an den 

Veranstaltungen des Schützenfestes nicht teilnehmen kann, ist – bei Fortbestand der 

Mitgliedschaft im Verein – kein Grund für eine Befreiung von den Beitragszahlungen. 

Deshalb hier nochmals der Hinweis, dass die zurzeit erhobenen 40 € als Mitgliedsbeitrag und 

nicht als Eintrittsgeld für das Schützenzelt anzusehen sind. 

Die Verpflichtung zur Beitragszahlung endet grundsätzlich nur mit der Beendigung der 

Mitgliedschaft, d.h. mit dem Austritt aus dem Verein. 

 
Von der Beitragszahlung befreit sind: 
 
1. Jungschützen unter 19 Jahren. 
2. Altschützen ab 70 Jahren. 
3. Ehrenmitglieder des BSV. 
4. Die Mitglieder der Grimlinghauser Klangkörper, die bei den Veranstaltungen 

kostenlos aufspielen. 
 
 
Neben dem Mitgliedsbeitrag ist ein jährliches Schießgeld von 2,50 € zu entrichten. 
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